
Beratung 

Ab ot. Jänner 2026 muss auch der gesamte ausgebrachte Festmist auf Flächen ohne Bodenbedeckung unverzüglich eingearbeitet werden. 
© BWSB/Wallner 

Einarbeitungs- und Aufzeichnungsverpflichtung 
Auch für alle Festmiste ab 2O26 

Die Ammoniak-Reduktions-Verordnung 
schreibt die Einarbeitung von Dünge-
mitteln auf landwirtschaftlichen Nutz-
flächen ohne Bodenbedeckung innerhalb 
von vier Stunden vor. 

Auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 
ohne Bodenbedeckung sind Gülle, Jau-
che, Gärrest und nicht entwässerter 
Klärschlamm sowie Geflügelmist ein-
schließlich Hühnertrockenkot unver-
züglich, jedoch spätestens innerhalb von 
vier Stunden nach dem Zeitpunkt der 
Ausbringung einzuarbeiten. Ab dem i. 
Jänner 2026 gilt die Verpflichtung zur un-
verzüglichen Einarbeitung auch für den 
gesamten ausgebrachten Festmist. Die 
Einarbeitungsfrist beginnt mit der Be-
endigung des Ausbringungsvorgangs auf 
einem Schlag. 

Ausnahme „Kleinschlagregelung" 
Abweichend davon gilt bis einschließlich 
31. Dezember 2027 für landwirtschaft-
liche Betriebe, die insgesamt weniger als 
fünf Hektar landwirtschaftliche Nutzflä-
chen ohne Bodenbedeckung auf mindes-
tens zwei Schlägen bewirtschaften, eine 
Einarbeitungsfrist von acht Stunden nach 
dem Zeitpunkt der Ausbringung (Klein-
schlagregelung). 

Ausnahme „Unvorhersehbare Witte-
rungsereignisse" 
Die Einarbeitungsfrist darf nur über-
schritten werden, wenn sie wegen der 
Nichtbefahrbarkeit des Bodens infolge 
nicht vorhersehbarer Witterungsereig-
nisse, die nach der Ausbringung eingetre-
ten sind, nicht eingehalten werden kann. 
Die Einarbeitung von nicht eingewasche-
nen oder verbliebenen Düngemitteln hat 
unverzüglich zu erfolgen, nachdem die 
Befahrbarkeit des Bodens wieder gegeben 
ist. 

Betriebsbezogene Aufzeichnungs-
verpflichtungen 
Landwirtschaftliche Betriebe, die insge-
samt mehr als fünf Hektar Ackerflächen 
bewirtschaften, haben über die Verpflich-
tungen zur Bewirtschaftung gemäß Ein-
arbeitung von Wirtschaftsdüngern und 
Düngung mit Harnstoff als Bodendünger 
Aufzeichnungen zu führen. Dabei ist ins-
besondere Folgendes zu dokumentieren: 

• Bezeichnung und Größe des Schlages 
bzw. Feldstücks, auf dem Düngemit-
tel ausgebracht wurden; 

• Bezeichnung der anzubauenden Kul-
tur; 

• Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) von  

Beginn und Ende der Ausbringung 
sowie von Beginn und Ende der Ein-
arbeitung; 

• Art des aufgebrachten Düngemittels; 
• gegebenenfalls Angaben über die 

verzögerte Einarbeitung. 

Diese Aufzeichnungen können für ver-
gleichbare Schläge zusammengefasst 
werden. Die Aufzeichnungen sind sieben 
Jahre ab Ablauf des Kalenderjahres aufzu-
bewahren und auf Verlangen der Behörde 
vorzulegen. Für die rasche und einfache 
Erstellung der Aufzeichnungen gibt es 
digitale Unterstützung wie zum Beispiel 
durch den ÖDüPlan Plus (www.ödüplan. 
at).  Außerdem kann auf der Homepage 
der Boden.Wasser.Schutz.Beratung, LK 
OÖ in Anlehnung an die gesetzliche Vor-
lage ein Formblatt zur Unterstützung der 
Dokumentation der Einarbeitung kosten-
los heruntergeladen werden. 
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